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Wie Geschäftsführer und Verwaltungsräte haften
Die richtige Versicherung kann vor Haftungsansprüchen schützen. Von Daniel Jenny und Clemens von Zedtwitz

Wer im Geschäftsleben Führungs-
funktionen hat und wichtige
Entscheidungen trifft, der haftet
mitunter mit seinem Privat-
vermögen. Eine Übersicht über
Haftungsvoraussetzungen und
Möglichkeiten, sich zu schützen.

«Anything that can go wrong will go
wrong», lautet ein bekanntes Bonmot,
das auch auf die Geschäftswelt zutrifft.
Bei Verwaltungsratsmitgliedern (Direc-
tors) und Geschäftsführern beziehungs-
weise Managern (Officers) verbleibt
stets ein Haftungsrisiko, das unter Um-
ständen beträchtliche Schadenersatz-
ansprüche nach sich ziehen kann.

Primäre Grundlage für eine persön-
liche Haftung von Geschäftsführungs-
organen einer Aktiengesellschaft (soge-
nannte Organhaftung oder D&O-Haf-
tung) bildet Artikel 754 des Obligatio-
nenrechts, konkretisiert durch die
komplexe, sich ständig entwickelnde
Rechtsprechung und Lehre. Die Organ-
haftung setzt zunächst eine unfreiwillige
Verminderung des Nettovermögens –
also einen Schaden – voraus. Sodann
muss der Schaden auf die Verletzung
einer gesellschaftsrechtlichen Pflicht zu-
rückzuführen sein (Kausalzusammen-
hang). Schliesslich muss ein Verschulden
des Organs vorliegen, wobei ein objekti-
verMassstab gilt. Subjektive Entschuldi-
gungsgründe, etwa Zeitmangel oder Un-
wissen, können sogar haftungsverschär-
fend wirken.Von der Organhaftung wer-
den nicht nurVerwaltungsratsmitglieder

erfasst, sondern alle Personen, die ent-
scheidenden Einfluss auf dieWillensbil-
dung der Gesellschaft ausüben. Neben
dem Topmanagement können zum Bei-
spiel auch der General Counsel oder der
Compliance Officer der Organhaftung
unterstehen.BeiVerantwortlichkeitspro-
zessen stehenmögliche Schäden der Ge-
sellschaft selbst im Vordergrund. Der
Gesellschaftsschaden wird zumeist erst
im Konkurs der geschädigten Gesell-
schaft durch derenGläubiger geltend ge-
macht.Klagen ausserhalb des Konkurses
sind hingegen die Ausnahme, da zu die-
sem Zeitpunkt lediglich die Gesellschaft
selbst und dieAktionäre, nicht hingegen
die Gläubiger, klageberechtigt sind.Auf-
grund des Prozesskostenrisikos scheuen
Aktionäre häufig solche Klagen.

Mögliche Massnahmen

Die Geschäftsführungsorgane haben
verschiedene Möglichkeiten, das Haf-
tungsrisiko zu minimieren. Zunächst
sollten die Organe die Formalitäten des
Aktienrechts einhalten – etwa die Re-
geln über die Gewinnausschüttungen –

und eine Vermischung des Geschäfts-
und des Privatvermögens strikte ver-
meiden. Der Verwaltungsrat kann die
Geschäftsführung weitgehend an ein-
zelne seiner Mitglieder (zum Beispiel
Ausschüsse) oder Dritte (Management)
delegieren. Durch eine zweckmässige
Organisation und Arbeitsteilung kann
der Verwaltungsrat seine Pflichten auf
die sorgfältigeAuswahl, Instruktion und
Überwachung der Geschäftsführung
reduzieren. Die Crux liegt in der ver-
bleibenden Überwachungspflicht, da
das Bundesgericht weitgehende Ein-
griffspflichten gegenüber derGeschäfts-
führung vorsieht. Fehlt erforderliches
Fachwissen, ist derBeizug von Experten
geboten.

Weiter bietet die aus dem amerikani-
schen Recht stammende Business-Judg-
ment-Rule Schutz. Geschäftsentscheide
werden nur mit Zurückhaltung über-
prüft, wenn sie in einem einwandfreien,
auf angemessener Informationsbasis be-
ruhenden und von Interessenkonflikten
freien Entscheidprozess getroffen wer-
den. Es empfiehlt sich deshalb, solche
Entscheide ausführlich zu dokumentie-

ren und konfliktbetroffene Organe von
der Beschlussfassung (allenfalls auch
der Beratung) auszuschliessen. Schliess-
lich können auch die Décharge und
Schadloshaltungsklauseln einen gewis-
sen Schutz vor Verantwortlichkeitsan-
sprüchen gewähren.

Daneben ist es empfehlenswert, einen
genügendenVersicherungsschutz sicher-
zustellen.Die D&O-Versicherung bietet
Geschäftsführungsorganen Schutz,wenn
von ihnen aufgrund einer Pflichtverlet-
zung Schadenersatz verlangt wird. Sie
schützt das private Vermögen der
Organe, und zwar, indem sie berechtigte
Schadenersatzansprüche bezahlt (Haft-
pflichtdeckung) und/oder bei ihnen an-
fallende Abwehrkosten erstattet (Ab-
wehrdeckung). Über diesen typischen
Schutzbereich hinaus sehen die meisten
D&O-Versicherungen heute auch eine
(beschränkte) Übernahme von Rechts-
kosten für dieVerteidigung in strafrecht-
lichen oder regulatorischen Verfahren
vor. Der D&O-Versicherungsvertrag
wird von der Gesellschaft (als Versiche-
rungsnehmerin) für die Geschäfts-
führungsorgane (als Versicherte) abge-

schlossen. Versichert werden üblicher-
weise nicht nur die gegenwärtigen, son-
dern auch alle früheren und zukünftigen
Organe. Wollen sich die Geschäfts-
führungsorgane ein Bild über ihrenVer-
sicherungsschutz machen, haben sie bei
der Gesellschaft die entsprechenden
Auskünfte einzuholen.Es empfiehlt sich
für die Geschäftsführungsorgane, früh-
zeitig eine genügende Dokumentation
über ihren Versicherungsschutz anzu-
legen, da sich die Beziehung zur Gesell-
schaft im Falle von Verantwortlichkeits-
klagen verschlechtern kann.

Soweit der Gesetzgeber imVersiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) keine zwin-
genden Regelungen vorgesehen hat,
können die Parteien den Inhalt des
D&O-Versicherungsvertrages grund-
sätzlich frei vereinbaren. D&O-Versi-
cherungsverträge haben sich zu komple-
xen, international geprägten Spezialpro-
dukten entwickelt. Aufgrund der im
Markt anzutreffendenVielfalt empfiehlt
es sich, beim Abschluss einen speziali-
sierten Broker beizuziehen, welcher
auch Ausschreibungen und Angebots-
vergleiche durchführen kann.

Stolpersteine für Versicherte

Auf demWeg vomVertragsabschluss bis
zum Erhalt der Versicherungsleistung
im Versicherungsfall bestehen für die
Versicherten allerdings Stolpersteine.
Zu nennen sind hier etwa die Möglich-
keit der Leistungsbefreiung für dieVer-
sicherung bei Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht, Deckungs-
lücken beim Wechsel des Versicherers
und bei Umstrukturierungen oder un-
klare Mischfallregelungen, wenn sich
Ansprüche von Geschädigten sowohl
gegen die (versicherten) Geschäfts-
führungsorgane als auch gegen die
(nicht versicherte) Gesellschaft richten.
Dazu kommt die Nichtbeachtung der
vertraglich vorgesehenen Zustim-
mungserfordernisse – beispielsweise
beim Eingehen von Vergleichen – oder
die kurze (zweijährige) gesetzlicheVer-
jährungsfrist für Ansprüche der Ver-
sicherten. Abschliessend kann fest-
gehalten werden: Geschäftsführungs-
organe haften gegebenenfalls für ihre
Tätigkeit mit dem Privatvermögen –
eine genügende D&O-Versicherung ist
notwendig und kein Luxus.
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Verwaltungsratsmitglieder und Geschäftsführer tun gut daran, sich gegen Haftungsrisiken abzusichern. GAËTAN BALLY / KEYSTONE
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